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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2019 von der Juristischen Fakul
tät der Ludwig-Maximilians-Universität als Dissertation angenommen. Rechtspre-
chung und Literatur konnten für die Drucklegung weitgehend bis November 2019 
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Besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Hans Christoph 
Grigoleit, der den wesentlichen Impuls für die Auswahl des Themas gegeben und mit 
wertvollen Hinweisen zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen hat. Weiterhin danke 
ich Herrn Prof. Dr. Andreas Spickhoff für die Erstellung des Zweitgutachtens und seine 
weiterführenden Anmerkungen aus medizinrechtlicher Sicht. Meinen Freunden und 
ehemaligen Kollegen am Lehrstuhl Grigoleit bin ich für die wunderbare Arbeitsat-
mosphäre, die ich während der Zeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin mit ihnen 
teilen durfte, sehr verbunden. Bei der Finalisierung der Arbeit haben mich Sebastian 
Felber, Dr. Thomas Winkelmann, Cécilia Wuillemier und Maria Zellner besonders 
unterstützt – hierfür danke ich ihnen allen sehr. Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Claus 
Wilhelm Canaris und Herrn Prof. Dr. Rudolf Streinz danke ich für die Aufnahme 
der Arbeit in die Reihe der Münchener Universitätsschriften. Gefördert wurde die 
Erstellung der Arbeit durch ein Promotionsstipendium der Hanns-Seidel-Stiftung.

Ohne die persönliche Unterstützung meiner Familie und Freunde schließlich wäre 
die Fertigstellung der Arbeit nicht möglich gewesen. Danken möchte ich hierfür vor 
allem Herrn Dr. André Maicher. Meinen größten persönlichen Dank schulde ich mei-
nen Eltern, die mich während meiner gesamten Ausbildung stets und in jeder Hinsicht 
unterstützt haben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet. 

Hamburg, im Dezember 2019� Nele Briesemeister
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